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Unabhängigkeit und Stabilität in Europa 
Um die rechtlichen Voraussetzungen, Chancen und Herausforderungen der Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung !EWIV) 
zu beleuchten, hat das Europäische EWIV-Informationszentrum gestern zu einer Fachkonferenz eingeladen. 

Corina Vogt-Beck 
 
Die globalen Krisen zwingen 
Europas Wirtschaft zum Um-
denken. Angesichts von Han-
delskon$ikten, den US-Zöllen 
unter Donald Trump und geo-
politischen Spannungen setzen 
Unternehmen verstärkt auf 
kontinentale Unabhängigkeit 
und Stabilität. In diesem Um-
feld rückt eine oft unterschätz-
te, supranationale Rechtsform 
in den Fokus: die Europäische 
wirtschaftliche Interessenver-
einigung !EWIV). Warum diese 
auch für den Wirtschafts- und 
Treuhandstandort Liechten-
stein eine enorme Chance bie-
tet, hat eine hochkarätige Fach-
konferenz gestern Donnerstag 
im Vaduzer Landesmuseum 
beleuchtet. 

Als Hauptreferent des 
Nachmittags fungierte Hans-
Jürgen Zahorka. Der ehemalige 
Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments hat die Entwick-
lung der EWIV von Beginn an 
begleitet und gilt EU-weit als 

einer der pro&liertesten Exper-
ten für diese Materie. Er ist un-
ter anderem auf das Transna-
tionalitätsprinzip, die Ausge-
staltung der Statuten, die 
Haftungsfragen sowie die 
P$ichten und Risiken für 
EWIV-Geschäftsführer einge-
gangen. 

Kooperation ist P!icht für 
jedes Unternehmen 
Die Zeiten, in denen sich Un-
ternehmen blind auf globale 
Lieferketten und transatlanti-
sche Partnerschaften verlassen 
konnten, sind vorbei, erklärte 
Hans-Jürgen Zahorka: «Koope-
ration ist heute P$icht für jedes 
Unternehmen!» Das ist eine 
Chance für die EWIV. Basie-
rend auf der EWG-Verordnung 
2137/8, ist sie eine EU-unmit-
telbare Rechtsform, die ohne 
den Umweg über nationales 
Recht in allen 27 EU-Staaten 
sowie – dank des EWR-Abkom-
mens – auch in den drei EWR-
Staaten Island, Norwegen und 
Liechtenstein gilt. Aktuell gibt 

es rund -,.. EWIVs in Europa 
mit über 18 ... Mitgliedern. 

Das Spektrum der Anwen-
der ist riesig: Während Gross-
projekte wie der deutsch-fran-
zösische Fernsehsender Arte 
oder die Mont-Blanc-Tunnel-
gesellschaft als EWIV organi-
siert sind, eignet sich die 
Rechtsform auch perfekt für 
kleine und mittlere Unterneh-
men !KMU), Freiberu$er, Uni-
versitäten, Vereine und ö/ent-
lich-rechtliche Körperschaften. 
Die einzige Grundvorausset-
zung: Eine EWIV benötigt min-
destens zwei Mitglieder aus 
zwei verschiedenen EWR-Staa-
ten und muss nach der Grün-
dung in ein nationales Han-
delsregister eingetragen wer-
den. Liechtenstein rückt dabei 
aus einem ganz bestimmten 
Grund in den Fokus des euro-
päischen Interesses: Eine 
EWIV besitzt eine ausserge-
wöhnliche Flexibilität – sie 
kann ihren Sitz unkompliziert 
von einem Land in ein anderes 
verlegen.Hans-Jürgen Zahorka erläuterte die Rechte und Pflichten bei EWIV. Bild: Nils Vollmar

Nachgefragt 

«Grenzüberschreitend nach den gleichen Regeln» 
«Die Zahl der EWIV wächst 
langsam, aber ständig», erklärt 
Hans-Jürgen Zahorka, Leiter 
des Europäischen EWIV-Infor-
mationszentrums, gegenüber 
«Wirtschaft regional».  

Herr Zahorka, welche strate-
gischen Vorteile bietet die 
EWIV im Vergleich zu rein 
nationalen Kooperationsfor-
men? 
Hans-Jürgen Zahorka: Eine 
EWIV kann als erste Rechts-
form ihren Sitz von einem EU-
Staat in einen anderen ver -
legen. Dies geht ohne Liqui -
dation, Neugründung, Notar, 
Eintragungsgebühren, erneute 
Stammkapitalnachweise usw. 
Eine EWIV kann auch verschie-

denartige Mitglieder umfassen, 
z. B. eine italienische Sarl, also 
GmbH, eine deutsche AG, ei-
nen Verein aus Frankreich, eine 
Kommune aus Polen usw. In 
 einer nationalen Firma geht 
dies meistens so nicht. Ausser-
dem ist ein EWIV ziemlich 
leicht zu gründen oder aufzulö-
sen, und sie arbeitet als Koope-
rationsinstrument nicht auf 
wirtschaftlichen Gewinn ge-
richtet, zahlt also keinerlei Un-
ternehmens-Einkommenssteu-
ern. Ferner arbeitet eine EWIV 
grenzüberschreitend überall 
genau nach den gleichen Re-
geln.  

Was unterscheidet diese EU-
unmittelbare Rechtsform im 

Kern von einer AG oder 
GmbH? 
Eine EWIV besteht aus Perso-
nen, natürlichen oder juristi-
schen, und nicht aus Anteilen 
wie eine AG oder GmbH. Damit 
entfällt übrigens in vielen Län-
dern eine Publizitätsp$icht. In 
Deutschland und Österreich ist 
eine EWIV also eine Personal-
gesellschaft. Ausserdem haben 
die Mitglieder einer EWIV viel 
mehr Freiraum, etwas zu be-
schliessen, als die Aktionäre 
oder Gesellschafter einer AG 
oder GmbH. Die EWIV verei-
nigt Elemente einer Kapital- 
mit einer Personengesellschaft, 
mit einem Verein und einer Ge-
nossenschaft. Sie ist aber trotz 
allem eine ziemlich unbürokra-

tische Rechtsform, mit nur -3 
Artikeln im Gesetz, also der 
EWG-Verordnung 2137/8, – 
das ist allerdings nicht gerade 
ein charismatischer Name. Die-
se Artikel wurden übrigens seit 
198, nie geändert! 

Ein zentraler Punkt Ihres 
Vortrags ist das Transnatio-
nalitätsprinzip. Warum ist die 
Voraussetzung, dass minde-
stens zwei Mitglieder aus 
verschiedenen EWR-Staaten 
stammen müssen, ein Vorteil 
und kein Hindernis? 
Damit wollte und will der Ge-
setzgeber die europäische Ko-
operation fördern. Wer in sei-
nem eigenen Land kooperieren 
will, kann das natürlich tun. 

Aber wer dies grenzüberschrei-
tend tun möchte, was auch ein 
&rmenkulturelles Erlebnis ist, 
braucht genau die gleichen Re-
geln wie der andere Partner. 
Ausserdem gibt es frühe Umfra-
gen, die wir per universitä ren 
Diplomarbeiten machen lies-
sen, wonach ca. 8. Prozent der 

Unternehmen mit einer EWIV-
Kooperation zufrieden sind.  

Ein Thema der Konferenz ist 
der Sitzwechsel bestehender 
EWIV.  
Das ist kaum bekannt, aber 
wahr: Man braucht nur einen 
einstimmigen Beschluss aller 
Mitglieder, dieser «Verlegungs-
plan» wird dem bisherigen 
Handelsregister mitgeteilt, das 
dann den Beschluss verö/ent-
licht, und zwei Monate später 
kann man dann den eigentli-
chen Verlegungsbeschluss fas-
sen. Dieser geht dann an das 
Handelsregister, und dieses 
schickt dann alles nach Liech-
tenstein ans Handelsregister.  
(cvb)

Hans-Jürgen Zahorka  
Bild: Nils Vollmar
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